
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 38 (1922)

Heft: 36

Artikel: An die Berufsverbände dr Handwerksmeister und Gewerbetreibenden

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-581391

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-581391
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


388 guttflt. fdjtoetj. fcanbtoi.'8(itnng („Sfteifterblatt") 9li. 36

3ft bie Strbeit meßr als brei Sage eingeteilt, fo
wirb bet 2lu§fall fdßon nom erften Sage an berüdficßtigt.
(Sin Unterbrach btS p brei Sagen bagegen begründet
feinen Unterftüßunglanfprudß.

9lrt. 3. SepgSberecßtigt, im ©inné biefel Sefdßluffel,
finb nur bie bei fuboentionterten ftlotfianblarbeiten be=

fdßäftigten ^ßerfonen, bie fonft arbeitslos unb gemäß
Slrt. 1, bepx 11 bei SunbesratSbefcßluffeS com 29. D£=

tober 1919 jum Sepge ber 2lrbeit§iofenunterftüßung
berechtigt finb. Siefe Sefiimmungen begießen fid) nicfjt :

a) auf bie beruflüblicße ©aifonarbeitstofigfeit, bie

butcß Slrt. 2. Slbf. 1 bei SunbelratSbefdßluffeS
com 29. Dftober 1919 geregelt ift,

b) auf anbere, nidjt ftaatlicß fuboentionierte Arbeiten,
bei benen nur bie ©runbfäße bei 9lrt 9, 9lbf. 1

unb 2 bei SunbeSratSbefcßluffel nom 29. Dftober
1919 pr Sfnmenbung fommen fönnen.

SCrt. 4. Sei mißbräuchlicher ©ewäßrung non @nt»

fcßäbigungen für 2Bitterung§au§faß behält fid) ber 9te=

gterungirat cor, ben Sunbel» unb KantonSbeitrag p
entjteßen.

Um eine Kontrolle p ermöglichen, werben bie Sir«

beitiämter unb SlrbeitSnacßweiSbureauj; ber ©emeinben
angehalten, bie Unterftüßungen bei SßitterungSunter»
brü<ßen auf einem befonberen Formular, nicht mit ben

anbern Unterfiüßunglfätlen pfammen, mit bem fanto»
nalen Stmt für ©ojiaioerficßerung p oerrecßnen.

Strt. 5. Siefer Sefcßluß tritt fofort in Kraft. Sa§
fßolijei» unb SRilitärbepartement wirb mit beffen SSoIl-

pg beauftragt.
Sie im Sefcßluß oorgefeßenen ©ntfchäbigungen fön»

nen rüdmirfenb ab 1. Dftober 1922 auSbejaßlt werben.

UoIRswirKêafl.
2lrfjett§lofenuttterftüßung. Sai eibgenöffifcße SolfS»

wirtßßaftSbepartement hat oerfügt, baß prioate 91 r
beitilof enorganifationen im ©inne oon Slrt. 17,
9lbfaß 1, bei SunbeSbefdßluffel oom 29. Dftober 1919
betreffend 9lrbeitslofenunterfiüßung n i cß t m e h r g e b i l »

bet werben fönnen. SetriebSinßäber, bie pr Qeit bei
Qnfrafttreteni biefer Setfügung nod) feinem ©olibaritätS»
fonbi angehören, fönnen nur nod) einem öffentlichen
©olibaritätifonbi angefcßloffen werben. Siefe Serfügung
tritt fofort in Kraft.

Sie eiftgenijffifdjje ifommiffion für angeroanöie
Kunft trat in Sem pfammen, um bie funftgewerblichen
©egenftänbe, bie fie au§ bem ©onberfrebit pr Sefärn»

pfung ber 2trbeitilofigfeit ber Künftler an ber nationalen
Sluiftellung in ©enf angefauft hatte, unter bie gewetb»

lichen SJÎufeen berjenigen ©cßweijerfiäbte p oerteilen, in
benen fi<ß pgleich eine ©ewerbefcßule befinbet.

Seruflidße gürforge für öie fcßulentlaffene öugenD.
(SJlitget.) Sai Qugenbamt bei Kanton! ^ûrid) hat in
Serbinbung mit ber 3""her grauenjentrale auch im
laufenben SBinter wieber bie gürforge für bie arbeite
lofe 3ugenb im ganzen Kanton übernommen. 3n ben

Sienft biefer gürforgebeftrebungen [teilt fidh ^ gefamte
fantonale Serufsberatunglorganifation. Stieben ber ©im
ridhtung oon 9lusbilbungs= unb Umfdhulungifurfen, fowie
ber SluilanbifteUenoermittlung für ältere Qugenblidße wirb
befonbere SHufmerffamfeit audß ber 93efcE)affung aulrei»
chenber Seßr= unb Strbeitëorte für bie im ffrüßjaßr pr
©djulentlaffung fommenben Knaben unb SRäbcßen ge=

fchenft. Sai 3ugenbamt ift p biefem 3roecfe mit ben

Serufloerbänben ber Qnbuftrie, bei fpanbels, bei @e=

werbei unb ber Sanbwirtfdßaft bereits in Serbinbung
getreten.

Iln biellerufsoerbanbe ber ^anbnierftsnteifter
unb ©eraerbetreibenbeu.

Sai Qugenbamt bei Kanton! 3äricf) geftattet
fidh, mit einer Sitte an ©ie p gelangen.

©rfahrungen ber Serufsberater bei ber Seßrfteßen»
oermittlung in ben legten fahren haben gejeigt, baß ei
immer häufiger oorfomntt, baß bte Seßrftellen ganjer
Seruflpieige ober pm minbeften bie guten Seßrftellen
in ben einzelnen Serufen lebiglicß ©efunbarfcßülern oor=
behalten bleiben. Sie Seoorpgung oon ©efunbarfcßülern
ift an ur.b für fidh begreiflich, bebürfen boch |>anb=
werf unb ©ewerbe einei minbefteni fo tüchtigen 9Radß=

wuchfei, wie bie übrigen ©rwerbSjweige.
@o feßr eine ftarfe Serücfficßtigung ber ©efunbar»

fdhüler oerfiänblicß erfeßeint, fo wenig bürfte ei aber
gerabe im Qntereffe oon $anbmerf unb ©ewerbe felber
liegen, wenn bie oorhanbenen guten Seßrftellen au!»
fcßließlicß ben ©efunbarfcßülern pgeßalten unb bie
9lbfoloenten ber 7. unb 8. Sßrimarfchulflaffen grunbfäß=
lieh abgewiefen werben, ©erabe biefe ©djüler befißen

pm Seil großei praftifdjei ©efchicf unb leiften in ber
praftifchen Slrbeit oft befferei, ali bie mit mehr ©cf)ul=
wiffen auigeftatteten ©efunbarfdhüler. 9lud) wirb ihnen,
namentlich in größern ©emeinben, in ber Stiegel feßon
wäßtenb ber ©cE)ul§ett oietfad) bie Stlöglichfeit geboten,
in ßmnbarbeitsfutfen ißre praftifchen fjäf)tgl'eitert p er»
proben bejw. p üben. Unb weiche Sebeutung gerabe
biefer praftifchen Sefäßigung im ^anbwerf pfommt,
braucßen wir meßt weiter auipfüßren. Stießt jeber Se»

rufiangeßörige fann Stieifter werben unb für bie au§=
fcßließlieh ausfüßrenbe Sätigfeit beS 9lrbeiter§ ift praf=
tifeßeä ©efeßief wichtiger at§ ©cßulwiffen. 3n leßterem
fann fidß übrigenB ein fleißiger Sßrimaricßüler aueß an
ber ©ewerbefcßule nocß oerootlfommnen.

Dbigeê Serfaßren seitigt nocß eine anbere feßtimme
3Birfung. Sie unoerbient großen ©eßwierigfeiten, mit
benen bie 7. unb 8. Klaffen mit Sepg auf ißre Söertung

p fämpfen haben, finb 3ßnen befannt. 3e meßr wir
nun beri 9lbfoloenten biefer Klaffen ben SBeg ju einer
guten Serufsleßre erfdßweren ober gar oerunmöglicßen,
befto oerßängniäooUer wirb bie jeßt feßon fcßlimme Sage.'
Stiit größerer Seßarrficßfeit unb fdjließli^ aueß mit größerem
fttedßt brängen fidß alle ©djüler in bie ©efunbarfcßule unb
bie ffolge ßieoon ift eine empßnblicße ©cßäbigung beiber
paralleler ©cßulfiufen.

Sßir mödßten ©ie baßer ßöflicß erfueßen, in ben Kreifen
3ßrer Serbanb§angeßörigen anjuregen, baß bei fünftigen
Seßrling§einftetlungen tücßtigeißrimarfd)ülerwieber
in ftärferem SRaße berüdfießtigt werben möchten.

Stlit oorsüglidßer ^oeßaeßtung

$ür ba§ 3ugenbamt be§ Kanton§ 3nricß
ber Stbjunft: ©ruf.

Hu$$teiluMd$we$en.
Sie aSeiljnachtiauSftetlnitg im ßuuftgemerfiemu»

feum in 3üridß mutbe ©onntag ben 3. Sejember er»

öffnet. 2Bie aüjäßrlid) bringen bie SRitglieber ber Drt§
gruppe 3ü*id) be§ ©eßweij. SBerfbunbeê unb
einige £>anbmerfer unb Kunftgewerbler, bie
fid) all ©äfte beteiligen, ißre Slrbeiten jur ©cßau. ©ine
jweite Slbteilung ift ber Aufgabe bei feftlicß gebedten
unb gefcßmücften Sifdjel gewibmet, p ber äßerfbunb»
leute in einer Sleiße oon Seifpielen Sorfdßläge unb Sin«

regungen bieten. 9U§ britte ©ruppe fdßließt fidß eine

Sluiftellung alter Sebfucßenmobel an.
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Ist die Arbeit mehr als drei Tage eingestellt, so

wird der Ausfall schon vom ersten Tage an berücksichtigt.
Ein Unterbruch bis zu drei Tagen dagegen begründet
keinen Unterstützungsanspruch.

Art. 3. Bezugsberechtigt, im Sinne dieses Beschlusses,
sind nur die bei subventionierten Notstandsarbeiten be-

schäftigten Personen, die sonst arbeitslos und gemäß
Art. 1, bezw. 11 des Bundesratsbeschlusses vom 29. Ok-
tober 1919 zum Bezüge der Arbeitslosenunterstützung
berechtigt sind. Diese Bestimmungen beziehen sich nicht:

o) auf die berufsübliche Saisonarbeitslosigkeit, die

durch Art. 2. Abs. 1 des Bundesratsbeschlusses
vom 29. Oktober 1919 geregelt ist,

b) auf andere, nicht staatlich subventionierte Arbeiten,
bei denen nur die Grundsätze des Art 9, Abs. 1

und 2 des Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober
1919 zur Anwendung kommen können.

Art. 4. Bei mißbräuchlicher Gewährung von Ent-
schädigungen für Witterungsausfall behält sich der Re-

gierungsrat vor, den Bundes- und Kantonsbeitrag zu
entziehen.

Um eine Kontrolle zu ermöglichen, werden die Ar-
beitsämter und Arbeitsnachweisbureaux der Gemeinden
angehalten, die Unterstützungen bei Witterungsunter-
brächen auf einem besonderen Formular, nicht mit den

andern Unterstützungsfällen zusammen, mit dem kanto-
nalen Amt für Sozialversicherung zu verrechnen.

Art. 5. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft. Das
Polizei- und Militärdepartement wird mit dessen Voll-
zug beauftragt.

Die im Beschluß vorgesehenen Entschädigungen kön-

nen rückwirkend ab 1. Oktober 1922 ausbezahlt werden.

YMîwMîKsN.
Arbeitslosenunterstützung. Das eidgenössische Volks-

wirtschaftsdepartement hat verfügt, daß private Ar-
beitslosenorganisationen im Sinne von Art. 17,
Absatz 1, des Bundesbeschlusses vom 29. Oktober 1919
betreffend Arbeitslosenunterstützung nicht mehr gebil-
det werden können. Betriebsinhäber, die zur Zeit des

Inkrafttretens dieser Verfügung noch keinem Solidaritäts-
fonds angehören, können nur noch einem öffentlichen
Solidaritätsfonds angeschlossen werden. Diese Verfügung
tritt sofort in Kraft.

Die eidgenössische Kommission für angewandte
Kunst trat in Bern zusammen, um die kunstgewerblichen
Gegenstände, die sie aus dem Sonderkredit zur Bekäm-

pfung der Arbeitslosigkeit der Künstler an der nationalen
Ausstellung in Genf angekauft hatte, unter die gewerb-
lichen Museen derjenigen Schweizerstädte zu verteilen, in
denen sich zugleich eine Gewerbeschule befindet.

Berufliche Fürsorge für die schulentlassene Jugend.
(Mitget.) Das Jugendamt des Kantons Zürich hat in
Verbindung mit der Zürcher Frauenzentrale auch im
laufenden Winter wieder die Fürsorge für die arbeits-
lose Jugend im ganzen Kanton übernommen. In den

Dienst dieser Fürsorgebestrebungen stellt sich die gesamte
kantonale Berufsberatungsorganisation. Neben der Ein-
richtung von Ausbildungs- und Umschulungskursen, sowie
der Auslandsstellenvermittlung für ältere Jugendliche wird
besondere Aufmerksamkeit auch der Beschaffung ausrei-
chender Lehr- und Arbeitsorte für die im Frühjahr zur
Schulentlassung kommenden Knaben und Mädchen ge-
schenkt. Das Jugendamt ist zu diesem Zwecke mit den

Berufsverbänden der Industrie, des Handels, des Ge-
werbes und der Landwirtschaft bereits in Verbindung
getreten.

An dieBmssnwbSnde derHandnMsnmfter
md GemMreidenden.

Das Jugendamt des Kantons Zürich gestattet
sich, mit einer Bitte an Sie zu gelangen.

Erfahrungen der Berufsberater bei der Lehrstellen-
Vermittlung in den letzten Jahren haben gezeigt, daß es

immer häufiger vorkommt, daß die Lehrstellen ganzer
Berufszweige oder zum mindesten die guten Lehrstellen
in den einzelnen Berufen lediglich Sekundarschülern vor-
behalten bleiben. Die Bevorzugung von Sekundarschülern
ist an und für sich sehr begreiflich, bedürfen doch Hand-
werk und Gewerbe eines mindestens so tüchtigen Nach-
wuchses, wie die übrigen Erwerbszweige.

So sehr eine starke Berücksichtigung der Sekundär-
schüler verständlich erscheint, so wenig dürfte es aber
gerade im Interesse von Handwerk und Gewerbe selber
liegen, wenn die vorhandenen guten Lehrstellen aus-
schließlich den Sekundarschülern zugehalten und die
Absolventen der 7. und 8. Primarschulklassen grundsätz-
lich abgewiesen werden. Gerade diese Schüler besitzen

zum Teil großes praktisches Geschick und leisten in der
praktischen Arbeit oft besseres, als die mit mehr Schul-
wissen ausgestatteten Sekundarschüler. Auch wird ihnen,
namentlich in größern Gemeinden, in der Regel schon
während der Schulzeit vielfach die Möglichkeit geboten,
in Handarbeitskursen ihre praktischen Fähigkeiten zu er-
proben bezw. zu üben. Und welche Bedeutung gerade
dieser praktischen Befähigung im Handwerk zukommt,
brauchen wir nicht weiter auszuführen. Nicht jeder Be-
rufsangehörige kann Meister werden und für die aus-
schließlich ausführende Tätigkeit des Arbeiters ist prak-
tisches Geschick wichtiger als Schulwissen. In letzterem
kann sich übrigens ein fleißiger Primarschüler auch an
der Gewerbeschule noch vervollkommnen.

Obiges Verfahren zeitigt noch eine andere schlimme
Wirkung. Die unverdient großen Schwierigkeiten, mit
denen die 7. und 8. Klassen mit Bezug auf ihre Wertung
zu kämpfen haben, sind Ihnen bekannt. Je mehr wir
nun den Absolventen dieser Klassen den Weg zu einer
guten Berufslehre erschweren oder gar verunmöglichen,
desto verhängnisvoller wird die jetzt schon schlimme Lage.
Mit größerer Beharrlichkeit und schließlich auch mit größerem
Recht drängen sich alle Schüler in die Sekundärschule und
die Folge hievon ist eine empfindliche Schädigung beider
paralleler Schulstufen.

Wir möchten Sie daher höflich ersuchen, in den Kreisen
Ihrer Verbandsangehörigen anzuregen, daß bei künftigen
Lehrlingseinstellungen tüchtigePrimarschüler wieder
in stärkerem Maße berücksichtigt werden möchten.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Für das Jugendamt des Kantons Zürich
der Adjunkt: Graf.

HU!!tt»I»>g!M!eN.
Die Weihuachtsausstellnng im Kuustgewerbemu-

seum in Zürich wurde Sonntag den 3. Dezember er-
öffnet. Wie alljährlich bringen die Mitglieder der Orts-
gruppe Zürich des Schweiz. Werkbundes und
einige Handwerker und Kunstgewerbler, die
sich als Gäste beteiligen, ihre Arbeiten zur Schau. Eine
zweite Abteilung ist der Ausgabe des festlich gedeckten
und geschmückten Tisches gewidmet, zu der Werkbund-
leute in einer Reihe von Beispielen Vorschläge und An-
regungen bieten. Als dritte Gruppe schließt sich eine
Ausstellung alter Lebkuchenmodel an.
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